
Gemeindeverwaltung Bärenstein
-Ordnungsamt-
Oberwiesenthaler Straße 14

09471 Bärenstein

Antrag auf Genehmigung eines Kleinfeuerwerkes
mit pyrotechnischen Gegenständen der Kategorie II

Herr / Frau
Name, Vorname(n)

wohnhaft in
PLZ, Ort, Straße, Hausnummer

hat am
Datum

den Antrag zum Abbrennen eines Kleinfeuerwerkes in der

  Gemeinde Königswalde   gestellt.

Angaben zur geplanten Durchführung:

Veranstaltungsort
Veranstaltungsort, Straße, Lokalität

Zeitpunkt 
Datum, Uhrzeit

Anlass
z.B. Hochzeitsfeier, Geburtstag etc.

Verantwortliche Person am 
Abbrennplatz

Name, Vorname, Straße, Hausnr. , PLZ, Ort

Unterschrift des Antragstellers

Zur Information: Für die Erteilung der Genehmigung wird eine Gebühr von 30,00 Euro erhoben.

Rechtsgrundlage: § 12 Abs. 4 der gemeinsamen Polizeiverordnung der Gemeinden Bärenstein und Königswalde vom 
01.05.2020 
§ 24 Abs. 1 SprengV 
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Hinweis:	               Nach §12 Abs. 5 der gemeinsamen Polizeiverordnung der Gemeinden Bärenstein und Königswalde 	               muss ein Feuerwerk im Gemeindegebiet von Königswalde bis 22.00Uhr beendet sein. 
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